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Anhang I zum Waldgesetz der Stadt Chur:
Reglement über die Abgabe von Taxholz (Bürgerholz)

Beschlossen vom Stadtrat am 13. Dezember 1999

Art. 1 Zweck

Der vorliegende Erlass regelt die Abgabe von Taxholz (Los- oder Bürger-
holz) zu einem reduzierten Preis an die Bürgerschaft der Stadt Chur.

Art. 2 Taxholzberechtigte
1 Zum Bezug von Taxholz sind volljährige Churer Bürgerinnen und Bürger

mit Wohnsitz in Chur berechtigt.
2 Der Bezug von Taxholz ist pro Haushalt und Kalenderjahr auf maximal

zwei Personen beschränkt.

Art. 3 Taxholz

Taxholz wird nur in Form von Brennholz abgegeben.

Art. 4 Taxholzbezug

Die Forst- und Alpverwaltung legt die Menge, die Form und die Termine
des Taxholzbezuges fest und macht dies in geeigneter Form publik.

Art. 5 Taxholzpreis
1 Das Taxholz wird an die Berechtigten um den um 25 % reduzierten

Marktpreis abgegeben.
2 Die der Stadtgemeinde dadurch entstehenden Mindereinnahmen werden

ihr durch die Bürgergemeinde abgegolten.

Art. 6 Verwendung von Taxholz

Jeglicher Handel mit Taxholz ist verboten.


